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32/06 Verkehrsteuern

Norm

GrEStG 1955 §1 Abs1 Z1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1994/10/06 92/16/0176 1

Stammrechtssatz

Ob bereits eine Vereinbarung betre8end den Verkauf eines bestimmten Grundstücks zu einem bestimmten Preis zur

grundbücherlichen Eintragung des Eigentumsrechtes ausreicht, ist für die Grunderwerbsteuerp;icht ohne Belang;

entscheidend ist allein, ob der Käufer diesen Anspruch im Rechtswege durchsetzen kann (Hinweis Czurda, Kommentar

zum Grunderwerbsteuergesetz 1987, Randzi8er 132a zu § 1 GrEStG 1987). Eine derartige Vereinbarung, die ein

Einverständnis über Größe, Lage und Preis des Grundstückes enthält, begründet jedenfalls einen

Übereignungsanspruch (Hinweis Czurda, aaO Randziffer 131b).
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